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Normpyramide 
Höherrangiges Recht geht niederrangigem Recht vor.
Verstoß gegen höherrangiges Recht bedeutet Nichtigkeit.

„Bundesrecht bricht Landesrecht“

Gefahrenabwehr und Aufgaben der Verwaltungsbehörden und der Polizei
Die Verwaltungsbehörden und die Polizei haben gemeinsam die Aufgabe der 
Gefahrenabwehr. Sie treffen hierbei auch Vorbereitungen, um künftige Gefah-
ren abwehren zu können. Die Polizei hat im Rahmen ihrer Aufgabe nach Satz 1 
insbesondere auch Straftaten zu verhüten. 

Das Land, die Landkreise, die kreisfreien und die großen kreisangehörigen 
Städte, die Ämter und die amtsfreien Gemeinden haben die Aufgabe, von 
der Allgemeinheit oder dem Einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. 

Schadensersatzpflicht
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrecht-
lich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.

>>️ Daraus leitet sich die Verkehrssicherungspflicht als sogenannte „Verkehrs-
pflicht“ ab: Wer eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält (z. B. Straße, 
Grundstück, Baustelle, Gebäude), muss dafür sorgen, dass Dritte nicht zu 
Schaden kommen, soweit dies zumutbar ist.

EU

GG

(M) VStättV*

Normen, Regeln der Technik

SOG (M-V)

Tarifliche und betriebliche Regelungen

Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Art.2 Abs. 2 GG

Das Land, die Landkreise, die kreisfreien und die großen kreisangehörigen Städte, die Ämter und die 
    amtsfreien Gemeinden haben die Aufgabe, von der Allgemeinheit oder dem Einzelnen Gefahren 
       abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. § 1, Abs. 1 SOG M-V

Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein Sicherheitskonzept  
    aufzustelen und einen Ordnungsdienst einzurichten. § 43, Abs. 1 MVStättV

Diese DIN SPEC definiert Anforderungen an mobile Fahrzeugsicherheitsbarrieren, um
    öffentliche Räume wirksam vor eindringenden oder durchbrechenden mehrspurigen 
        Kraftfahrzeugen mechanisch zu schützen. DIN SPEC 91414-1, 2021-04, Punkt 0.2

§ 1, Abs. 1, NPOG 

§ 1, Abs. 1 SOG M-V

§ 823, Abs. 1, BGB
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§ 43 Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst nach MVStättV 
(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein Sicherheits-
konzept aufzustellen und einen Ordnungsdienst einzurichten.
(2) 1Für Versammlungsstätten mit mehr als 5000 Besucherplätzen hat der 
Betreiber im Einvernehmen mit den für Sicherheit oder Ordnung zuständigen 
Behörden, erforderlichenfalls unter beratender Zuziehung von Polizei, Feuer-
wehr und Rettungsdiensten, ein Sicherheitskonzept aufzustellen. 2Im Sicher-
heitskonzept sind die Mindestzahl der Kräfte des Ordnungsdienstes gestaffelt 
nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden sowie die betrieblichen Sicher-
heitsmaßnahmen und die allgemeinen und besonderen Sicherheitsdurchsagen 
festzulegen.
(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche Ordnungsdienst muss 
unter der Leitung eines vom Betreiber oder Veranstalter bestellten Ordnungs-
dienstleiters stehen.
(4) 1Der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkräfte sind für die 
betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. 2Sie sind insbeson-
dere für die Kontrolle an den Ein- und Ausgängen und den Zugängen zu den 
Besucherblöcken, die Beachtung der maximal zulässigen Besucherzahl und 
der Anordnung der Besucherplätze, die Beachtung der Verbote des § 35, die 
Sicherheitsdurchsagen sowie für die geordnete Evakuierung im Gefahrenfall 
verantwortlich. 

Risiko (Begriff)
Risiko ist im Grunde die Kombination aus zwei Dingen: 
Erstens, der Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Gefahr eintritt, und 
zweitens, der Schwere der möglichen Folgen, wenn sie eintritt. Also ganz ver-
einfacht:

Risiko = Wahrscheinlichkeit × Schadensausmaß

praktisch unmöglich vernünftigerweise davon nicht auszugehen

vorstellbar nur in einigen wenigen Fällen

durchaus möglich Ausbleiben wahrscheinlicher als Eintreten

zu erwarten Eintreten wahrscheinlicher als Ausbleiben

fast gewiss vernünftigerweise ist vom Eintreten auszugehen

Einrittswahrscheinlichkeit

ke
ine

 od
er

 B
ag

at
ell

ve
rle

tzu
ng

en
ge

rin
ge

 Fo
lge

n 

mäß
ig 

sc
hw

er
e F

olg
en

sc
hw

er
e F

olg
en

tö
dli

ch
e F

olg
en

Sc
ha

de
ns

au
sm

aß

(6.4.2) Risikoidentifikation
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Der Zweck der Risikoidentifikation besteht darin, Risiken zu finden, zu er-
kennen und zu beschreiben, die einer Organisation helfen oder diese daran 
hindern könnten, ihre Ziele zu erreichen. Relevante, geeignete und aktuelle 
Informationen sind für das Identifizieren von Risiken wichtig.
Die Organisation kann eine Reihe von Verfahren anwenden, um Unsicherhei-
ten zu identifizieren, die sich auf eines oder mehrere Ziele auswirken können. 
(…) Die Organisation sollte Risiken identifizieren, egal ob deren Ursachen 
ihrer Steuerung unterliegen oder nicht. Es sollte berücksichtigt werden, dass 
nicht nur eine Art von Ergebnis auftreten kann, was zu einer Vielzahl unter-
schiedlicher materieller oder immaterieller Auswirkungen führen kann.

Im Kontext dieser DIN SPEC erfolgt eine Risikoidentifikation ausschließlich für 
die Gefahren durch Überfahrtaten.

(6.4.3) Risikoanalyse
Der Zweck der Risikoanalyse besteht darin, die Art des Risikos, dessen Eigen-
schaften und gegebenenfalls die Risikohöhe zu verstehen. Risikoanalysen 
umfassen eine ausführliche Betrachtung von Unsicherheiten, Risikoursachen, 
Auswirkungen, Wahrscheinlichkeit, Ereignissen, Szenarien, Steuerungen und 
deren Wirksamkeit. Ein Ereignis kann vielfältige Ursachen und Auswirkungen 
haben und mehrere Ziele betreffen.
Die Risikoanalyse kann mit unterschiedlichem Grad an Detaillierung und Kom-
plexität je nach Zweck der Analyse sowie der Verfügbarkeit und Verlässlich-
keit der Information und der verfügbaren Ressourcen durchgeführt werden. 
Die Analysetechniken können je nach Umständen und vorgesehener Nutzung 
qualitativ, quantitativ oder eine Kombination dieser Techniken sein.
(…) Die Risikoanalyse kann durch unterschiedliche Meinungen, Voreingenom-
menheiten, Risikowahrnehmungen und Beurteilungen beeinflusst werden. Zu-
sätzliche Einflussfaktoren sind die Qualität der verwendeten Information, die 
getroffenen Annahmen und Ausschlüsse, jegliche Beschränkungen der Ver-
fahren und die Art von deren Ausführung. Diese Einflussfaktoren sollten be-
rücksichtigt, dokumentiert und den Entscheidungsträgern mitgeteilt werden.
Sehr ungewisse Ereignisse können schwierig zu quantifizieren sein. Dies kann 
ein Problem bei der Analyse von Ereignissen mit schwerwiegenden Auswir-
kungen sein. In solchen Fällen bietet eine Kombination aus verschiedenen 
Verfahren grundsätzlich bessere Erkenntnisse.

Anlassbezogene Belange 
» Art der Nutzung, Häufigkeit von Sondernutzungen
» Anzahl der Besucher
» Besucher- und Veranstaltungsprofil

Räumliche Belange — Lagefaktoren
» bauliche Struktur des öffentlichen Raumes
» Anfahrtsoptionen für potenzielle Täter
» Fluchtoptionen für Nutzer des öffentlichen Raumes

Weitere Sicherheitsbelange
» Bedeutung des öffentlichen Raumes
» private Sicherheitsbelange
» vorhandene Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
» besondere tätermotivierte Gefährdungspotentiale in der Gemeinde

DIN ISO 31000

DIN SPEC 91414-2

DIN ISO 31000

DIN SPEC 91414-2
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(6.4.4) Risikobewertung
Der Zweck der Risikobewertung besteht darin, Entscheidungen zu unterstüt-
zen. Die Risikobewertung beinhaltet den Vergleich der Ergebnisse der Risiko-
analyse mit den festgelegten Risikokriterien, um festzustellen, wo zusätzliche 
Aktionen erforderlich sind. (…) 
Entscheidungen sollten den breiteren Kontext und die tatsächlichen und 
wahrgenommenen Auswirkungen auf die externen und internen Stakeholder 
berücksichtigen.
Das Ergebnis der Risikobewertung sollte aufgezeichnet, kommuniziert und 
anschließend auf den entsprechenden Ebenen der Organisation validiert wer-
den. 

Bei der Risikobewertung kann die gesellschaftliche Relevanz des Risikos die 
Einschätzung der Gefährdungslage durch die Polizei überlagern. Die Risiko-
bewertung erfolgt durch die Ermittlung eines Gefährdungskoeffizienten oder 
durch die Bewertung mit einer Risikomatrix.
DIN SPEC 91414-2:2022-11  

Dafür werden zunächst Gefährdungsfaktoren berechnet,  in dem jedem Faktor  aus  der Risikoanalyse (siehe 6.3) 

ein gewichteter Zahlenwert  zugeordnet und  mit  einem Multiplikator  für die entsprechende Gefährdung/das 

Risiko multipliziert  wird. 

Aus den Gefährdungsfaktoren wird rechnerisch der Gefährdungskoeffizient gebildet,  indem das arithmetische 

Mittel  der Gefährdungsfaktoren berechnet wird. 

Bild 1 —  Berechnung eines Gefährdungskoeffizienten 

Der Gefährdungskoeffizient ist in 5 Klassen  zu differenzieren, um  daraus einen Sicherungsgrad (Abschnitt 7) 

abzuleiten.  Die Prozesse zur Festlegung  sind schriftlich zu fixieren. 

6.4.3  Risikomatrix 

Für eine Risikomatrix  (siehe Bild 2) sind Schadensausmaß  (siehe Tabelle 2) und  Eintrittswahrscheinlichkeit 

(siehe Tabelle 3) in folgender Klassifizierung zu berücksichtigen: 

Tabelle 2  — Schadensausmaß 

Schadensausmaß Beispiel Personenschäden 

1. gering leichte Personenschäden 

2. mittel  schwere Personenschäden 

3. hoch leichte und  schwere Personenschäden und Todesfälle 

4. sehr hoch hohe Anzahl  von Personenschäden und  Todesfällen 

5. katastrophal  nicht abschätzbare Anzahl  von Personenschäden und  Todesfällen 

Tabelle 3  — Eintrittswahrscheinlichkeit 

Eintrittswahrscheinlichkeit Beispiel 

1. sehr unwahrscheinlich praktisch unmöglich 

2. unwahrscheinlich vorstellbar 

3. wahrscheinlich durchaus möglich 

4. erhöhte Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

5. sehr wahrscheinlich fast gewiss 
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Risikomatrix mit Sicherungsgraden

DIN SPEC 91414-2:2022-11

Bild 2 —  Beispiel einer Risikomatrix 

7  Sicherungsgrade 

7.1  Allgemeines 

Zufahrtsschutzkonzepte sind auf  Basis von Sicherungsgraden zu erstellen. 

Grundlage der Sicherungsgrade sind 

a) der ermittelte Gefährdungskoeffizient 

oder 

b) das Ergebnis aus  der Risikomatrix.

Hierzu ist der Gefährdungskoeffizient oder das Ergebnis aus  der Risikomatrix in die Sicherungsgrade SG 0 bis 

SG4  einzustufen, siehe Bild 3.

Verantwortlichkeiten, siehe 5.2. 

Bild 3 —  Sicherungsgradeinteilung in der  Risikomatrix 

7.2  Struktur  von Sicherungsgraden 

Anforderungen an  die Planung,  Inhalte,  Prozesse und Maßnahmen  eines Zufahrtsschutzkonzepts sind entspre-
chend des Sicherungsgrads anzupassen, siehe Tabelle 4.

15
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Sicherungsgrade

DIN SPEC 91414-2:2022-11

Tabelle 4  —  Einteilung von Sicherungsgraden 

Sicherungsgrad Beschreibung Maßnahmen 

SG0 

Zufahrtsschutz 

prüfen 

— Ggf. Zufahrtsschutzmaßnahmen im Rahmen des 

alltäglichen  Verwaltungshandelns 

SG1 

Einfacher 

Zufahrtsschutz 

— Unabhängiges  Zufahrtsschutzkonzept und Umsetzung 

SG2 

Allgemeiner
Zufahrtsschutz 

— Unabhängiges  Zufahrtsschutzkonzept 

— möglichst Begleitung  der Umsetzung durch eine 

unabhängige  Expertise 

SG3 

Besonderer 

Zufahrtsschutz 

— Unabhängiges  Zufahrtsschutzkonzept 

— Überprüfung des Zufahrtsschutzkonzepts durch eine 

unabhängige  Expertise 

— Begleitung  der Umsetzung durch eine unabhängige
Expertise 

— Bei mobilen  Fahrzeugsicherheitsbarrieren: Überprüfung 

der Umsetzung des Zufahrtsschutzkonzepts durch eine 

unabhängige  Expertise 

SG4 

Höchste 

Anforderungen 

Zufahrtsschutz 

— Wie SG 3 

— weitere Schutzmaßnahmen  (z. B.  personelle) 

— Absage  oder Verlegung der Veranstaltung  prüfen 

8  Schutzziel 

Schutzziele sind eindeutig zu definieren und sollten die Belange  aller  Beteiligten  berücksichtigen. 

Verantwortlichkeiten,  siehe 5.2. 

Schutzziele müssen mindestens folgende Punkte berücksichtigen: 

— Benennung  der Schutzgüter und der Schutzzone; 

— Sicherungsgrad. 

Darüber hinaus sollten weitere Punkte berücksichtigt werden, insbesondere: 

— Sicherheitsempfinden der Bevölkerung;  

— Orts-/Stadtbildverträglichkeit  der Maßnahme.

9  Schwachstellenanalyse 

Verantwortlichkeiten siehe 5.2. 

Auf Grundlage des Schutzziels werden durch die Schwachstellenanalyse  alle  gefährdungsrelevanten Umstände 

für die Schutzzone identifiziert und erfasst. Hierzu sind sämtliche Zufahrtsmöglichkeiten fahrzeugdynamisch 

und tatrelevant  zu bewerten, um  daraus folgend Zufahrtsschutzpunkte festzulegen. Dabei sind Rettungs-  und
Fluchtwege sowie Sammelstellen  zu berücksichtigen, wie auch  weitere zufahrtsberechtigte Verkehre. 

Die Schwachstellenanalyse  erfolgt grundsätzlich vor Ort  unter Einbeziehung von Planungsunterlagen.

16

Zufahrtschutzkonzept

DIN SPEC 91414-2:2022-11

10  Erstellung eines Zufahrtsschutzkonzepts

10.1  Allgemeines 

Für die Erstellung  eines Zufahrtsschutzkonzepts ist eine qualifizierte Person nach  Abschnitt 4.2 zu benennen.

Das Zufahrtsschutzkonzept sollte städtebauliche  Belange  berücksichtigen und ist mindestens entsprechend 

den in dieser DIN SPEC aufgeführten Richtlinien zu entwickeln.  Einzelaspekte des situationsgerechten 

Zufahrtsschutzes, wie z. B.  Angriffswege, Schutzpunkte,  Gefahrenbereiche, Angriffslasten und Geschwindig-
keiten sind mit  den Anforderungen an  Flucht-  und Rettungswege  oder anderen örtlichen Besonderheiten zu 

bewerten und aufeinander abzustimmen,  um  geeignete Fahrzeugsicherheitsbarrieren auszuwählen.

10.2  Grundsätzliche Anforderungen an die Mindestinhalte 

Der Aufbau  eines Zufahrtsschutzkonzepts ist in Bild B.1  im AnhangB  schematisch dargestellt.

Zur Erstellung  eines Zufahrtsschutzkonzepts muss zunächst der Raum bestimmt  werden, der geschützt wer-
den soll  (Schutzzone). In  einem nächsten Schritt sind sämtliche  Zufahrtsmöglichkeiten aus  dem umliegenden
Bereich (Zone 0) zu identifizieren, die in die Schutzzone hineinführen. Am  äußeren  Rand der Schutzzone sind
Zufahrtsschutzpunkte/-linien als  lückenlose  Schutzlinie festzulegen. Die hinter Fahrzeugsicherheitsbarrieren 

liegenden Gefahrenbereiche, die sich aus  Eindringtiefe und Streufeld ergeben, sind zu beschreiben. Der eigent-
liche, zu sichernde Schutzbereich ergibt sich aus  der Schutzzone abzüglich der Gefahrenbereiche. Siehe Bild 4.

Schutzzone 

Schutzbereich 

Gefahrenbereich 

Zufahrtsschutzpunkt/Zufahrtsschutzlinie 

Bild 4 —  Aufteilung einer Schutzzone

In  Abhängigkeit  von den ermittelten Risiken und Schwachstellen  müssen mindestens folgende Aspekte berück-
sichtigt  werden: 

— Grundlegende Vorgaben, Ziele und Funktionen; 

— Erkenntnisse aus  der Risikobeurteilung; 

— Festgelegte Schutzziele; 

— Ermittelte  Sicherungsgrade; 

— Festlegung  und Darstellung von Schutzzone, Gefahrenbereichen, Schutzbereichen, Zufahrtsstrecken/- 

möglichkeiten; 

— Festlegung  sämtlicher Zufahrtsschutzpunkte/ Zufahrtsschutzlinien; 
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In Abhängigkeit von den ermittelten Risiken und Schwachstellen müssen 
mindestens folgende Aspekte berücksichtigt werden:

Grundlegende Vorgaben, Ziele und Funktionen; 
» Erkenntnisse aus der Risikobeurteilung; 
» Festgelegte Schutzziele; 
» Ermittelte Sicherungsgrade;
» Festlegung und Darstellung von Schutzzone, Gefahrenbereichen, Schutzbe-

reichen, Zufahrtsstrecken/möglichkeiten;
» Festlegung sämtlicher Zufahrtsschutzpunkte/ Zufahrtsschutzlinien;
» Beteiligte;
» Topografie, Lage und Beschaffenheit des Geländes und der Örtlichkeit;
» bauliche Schwachstellen mit Auswirkung auf das Schutzziel;
» Zufahrtsberechtigungskonzepte;
» Aufgabengewährleistung von Behörden und Organisationen mit Sicherheits-

aufgaben (BOS);
» Anforderungen/Auflagen (z. B. Berücksichtigung gesetzlicher oder behörd-

licher Vorgaben);
» Ergebnis der fahrzeugdynamischen Analyse;
» Mindestanforderungen für mögliche Fahrzeugsicherheitsbarrieren;
» Vorauswahl von Fahrzeugsicherheitsbarrieren;
» Anforderungen an Flucht- und Rettungswege;
» Maßnahmen zur Erkennung neuer Schwachstellen/Risiken (auch im Rahmen 

der Instandhaltung);
» Kopplung/Vernetzung des Systems mit anderen Systemen (z. B. Videoüber-

wachungsanlage, Zutrittskontrollanlage, Überfallmeldeanlagen (ÜMA), 
Einbruchmeldeanlagen (EMA), Verkehrsleitsystem).

Zusätzlich sollten folgende weitere Aspekte beachtet werden:

» Unterscheidung mobile/stationäre sowie temporäre/permanente Lösung;
» Abstimmung mit Beteiligten (Beispiele siehe AnhangC);
» andere Konzepte, die Einfluss auf das Zufahrtsschutzkonzept nehmen kön-

nen oder die durch das Zufahrtsschutzkonzept beeinflusst werden können;
» organisatorische, personelle und technische Maßnahmen;
» bereits vorhandene Maßnahmen;
» Bauliche Begebenheiten des Untergrunds;
» Witterungs- und Umwelteinflüsse, Vegetationsstand;
» unterirdische Infrastrukturen;
» Beschreiben der Zone 0 (Vorfeld) – Anfahrtsmöglichkeit, Besonderheiten;
» Positionierung der Fahrzeugsicherheitsbarriere;
» Platzbedarf der Fahrzeugsicherheitsbarriere im Querschnitt;
» Gefahrenbereich hinter der Fahrzeugsicherheitsbarriere (Eindringtiefe, 

Streufeld), Visualisierung;
» Pläne (bereits vorhandene sowie selbst erstellte);
» verkehrsrechtliche Absicherungen (öffentlicher Raum/ privater Raum);
» Aufstellzeit, Logistik, Lagerung bei temporären Lösungen;
» Betreiberpflichten/ Sicherstellung der Funktionsfähigkeit/ Wartung/ Service; 
» sonstige Lösungen; 
» Manipulations- und Verschiebeschutz; 
» kurzfristige Änderungen während der Planung; 
» Übergabe-/ Abnahmeprotokoll der einzelnen Zufahrtsschutzmaßnahmen; 
» wiederkehrende Überprüfung der Wirksamkeit des Zufahrtsschutzkonzepts 

(verantwortliche Person). DIN SPEC 91414-2
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